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(54) VORRICHTUNG ZUM AUSGEBEN EINES PAPIERBAHNABSCHNITTS

(57) Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung
zum Ausgeben eines Papierbahnabschnitts einer von ei-
ner Papierbahnrolle (30) abziehbaren Papierbahn, um-
fassend zumindest ein Gehäuse (12) mit Front-, Kopf-,
Boden-, Rück- und Seitenwandungen (18, 20, 22, 24),
wobei in dem Gehäuse die Papierbahnrolle, eine Walze
(32), eine Trenneinrichtung (38) zum zumindest be-
reichsweise Abtrennen des Papierabschnitts von der Pa-
pierbahn, eine Entnahmeöffnung (28) zur Entnahme des
Papierabschnitts sowie ein mit der Walze wechselwir-
kendes Hebelelement (64) mit Handhabe (80). Das He-
belelement (64) weist einen scheibenförmigen Basiskör-
per auf, von der die Handhabe ausgeht, wobei die Hand-
habe die Bodenwandung des Gehäuses durchsetzt und
der Basiskörper (68) um eine Achse (66) schwenkbar ist,
die in dem Gehäuse (12) gelagert und auf entnahmeöff-
nungsfernliegender Seite der Walze (32) verläuft. Ferner
weist der Basiskörper einen Ausschnitt (56) auf, der auf
entnahmeöffnungsfernliegender Seite der Walze aus-
schnittseitig entlang eines Bogens verlaufende Zähne
(78) aufweist, die mit einem einen Freilauf aufweisenden
Zahnrad (79) wechselwirken, das mit der Walze verbun-
den ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung
zum Ausgeben eines Papierbahnabschnitts einer von ei-
ner Papierbahnrolle abziehbaren Papierbahn, umfas-
send zumindest ein Gehäuse mit Front-, Kopf-, Boden-,
Rück- und Seitenwandungen, wobei in dem Gehäuse die
Papierbahnrolle, eine Walze, vorzugsweise und zumin-
dest eine in Richtung der Walze kraftbeaufschlagte An-
druckrolle gelagert sind, eine Trenneinrichtung zum zu-
mindest bereichsweise Abtrennen des Papierabschnitts
von der Papierbahn, eine Entnahmeöffnung zur Entnah-
me des von Hand zu ergreifenden und abzuziehenden
Papierabschnitts sowie zur Erzielung eines Notvor-
schubs der Papierbahn ein mit der Walze wechselwir-
kendes Hebelelement mit Handhabe, die vom Äußeren
des Gehäuses zugänglich ist.
[0002] Entsprechende Papierhandtuchspender müs-
sen konstruktiv einfach und robust ausgeführt sein, da
grundsätzlich ein Einsatz in öffentlichen Bereichen er-
folgt und somit eine häufige Benutzung gegeben ist.
[0003] Innerhalb des Gehäuses wirkt auf die Papier-
bahn eine Trenneinrichtung in Form einer Klinge, die vor-
zugsweise zueinander beanstandet Zähne oder Grup-
pen von Zähnen aufweist, so dass der abzutrennende
Papierbahnabschnitt mit der verbleibenden Papierbahn
verbunden bleibt und erst durch auf den Abschnitt ein-
wirkende Zugkräfte von dieser getrennt wird.
[0004] Innerhalb des Gehäuses wird die Papierbahn
über Umlenkrollen, vorzugsweise in Form von Andruck-
rollen und einer Walze geführt, in deren Richtung die
Andruckrollen kraftbeaufschlagt sind. Im Bereich der
Walze wirkt die Trenneinrichtung auf die Papierbahn.
[0005] Damit ein Papierbahnabschnitt entnommen
werden kann, muss dieser vor der Entnahmeöffnung er-
fassbar sein. Von Zeit zu Zeit ist jedoch ein Ende in der
Papierbahn nicht erfassbar, so dass von Hand ein Trans-
port vorgenommen werden muss.
[0006] Hierzu kann nach dem Stand der Technik die
Walze über einen von einer Seitenwandung des Gehäu-
ses erfassbaren muldenartigen Griff gedreht werden.
Dies führt häufig zu Problemen, sei es, dass das Gehäu-
se zu nah an einer Raumwandung oder sonstigen Be-
grenzung befestigt ist, so dass ein Drehen des Griffs Pro-
bleme bereitet, sei es dadurch, dass auf Grund der Di-
mension des Griffs erhebliche Kräfte aufzuwenden sind,
um die Walze zu drehen.
[0007] Der US 2009/0212150 A1 ist ein mechanisch
betätigbarer Handtuchspender zu entnehmen. Zum
Transportieren eines Papierbahnabschnitts muss ein die
Frontseite eines Gehäuses durchsetzender Hebel betä-
tigt werden. Dabei wird eine auf den Hebel einwirkende
Kraft gespeichert und nach Loslassen des Hebels die
gespeicherte Kraft zum Transportieren der Papierbahn
benutzt. Eine ähnliche Konstruktion ergibt sich aus der
US 2003/0164079 A1.
[0008] Bei den der US 4,260,117 A und der US
3,606,125 A zu entnehmenden Handtuchspendern muss

ebenfalls ein über der Frontseite des Handtuchspenders
vorstehender Hebel von Hand betätigt werden, um eine
Papierbahn transportieren zu können.
[0009] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, eine Vorrichtung der eingangs genannten Art
so weiterzubilden, dass ein problemloser Notvorschub
ermöglicht wird. Auch soll ohne Rücksicht auf die räum-
lichen Gegebenheiten das Gehäuse befestigt werden
können, ohne dass der Notvorschub behindert werden
könnte.
[0010] Zur Lösung der Aufgabe sieht die Erfindung im
Wesentlichen vor, dass das Hebelelement einen schei-
benförmigen Basiskörper aufweist, von der die Handha-
be ausgeht, dass die Handhabe die Bodenwandung des
Gehäuses durchsetzt oder über diese zugänglich ist,
dass der Basiskörper um eine Achse schwenkbar ist, die
in dem Gehäuse gelagert und auf entnahmeöffnungs-
fernliegender Seite der Walze verläuft, und dass der Ba-
siskörper einen Ausschnitt aufweist, der auf entnahme-
öffnungsfernliegender Seite der Walze ausschnittseitig
entlang eines Bogens verlaufende Zähne aufweist, die
mit einem einen Freilauf aufweisenden Zahnrad wech-
selwirken, das mit der Walze verbunden ist, und dass
der Ausschnitt von einem eine ringabschnittsförmige Ge-
ometrie aufweisenden Abschnitt des Basiskörper be-
grenzt ist, von dem die Handhabe ausgeht, die die Bo-
denwandung des Gehäuses durschsetzt oder über diese
zugänglich ist..
[0011] Dadurch, dass die Handhabe bodenwandseitig
verläuft, ist ein problemloses Erfassen auch dann gege-
ben, wenn die Vorrichtung mit ihren Seitenwandungen
nahe an einer Begrenzung, wie Wandung, verläuft.
[0012] Dadurch, dass das Hebelelement um eine Ach-
se schwenkbar ist, die nicht zwischen Entnahmeöffnung
und Welle der Walze verläuft, sondern auf der Seite der
Walze, die der Entnahmeöffnung gegenüberliegt, also
auf der zu der Entnahmeöffnung abgewandten Seite,
steht ein langer Hebelarm zur Verfügung, der ein pro-
blemloses Verschwenken des Hebels und damit Drehen
der Walze ermöglicht.
[0013] Dadurch, dass der Basiskörper des Hebelele-
ments scheibenförmig ausgebildet ist, ist ein großer
Platzbedarf im Gehäuse nicht erforderlich. Durch den
Ausschnitt, der in einem Abschnitt von den Zähnen be-
grenzt ist, die mit dem Zahnrad wechselwirken, und den
Ausschnitt umgebenden Abschnitt des Basiskörpers,
von dem die Handhabe, wie Griff, zum Verschwenken
des Hebelelements ausgeht, steht eine konstruktiv ein-
fache, jedoch stabile Bauweise zur Verfügung.
[0014] Zwar ist es bekannt, zum Transport einer Pa-
pierbahn in einem Handtuchspender eine bogenförmige
Zahnstange zu verwenden, die mit einem Zahnrad mit
Freilauf wechselwirkt, um eine Walze zu drehen (DE 198
20 978 A1). Allerdings ist eine diesbezügliche Konstruk-
tion zwingend erforderlich, um überhaupt eine Papier-
bahn innerhalb eines Handtuchspenders transportieren
zu können. Die bogenförmige Zahnstange geht dabei
vom freien Ende eines von einer Schwenkachse ausge-
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henden Hebels aus, der an einem Ende fixiert ist, so dass
gegebenenfalls ein Verkanten erfolgen kann bzw. die
Bauelemente sehr stabil ausgebildet sein müssen, um
eine sichere Funktion zu gewährleisten. Der Hebel wird
über einen Griff betätigt, der entlang der Frontseite des
Gehäuses verstellbar ist. Da die Frontseite durchdrun-
gen werden muss, ist in dieser eine schlitzförmige Öff-
nung ausgebildet, wodurch Verschmutzungen ins Innere
des Gehäuses eindringen können, z.B. beim Säubern
des Gehäuses mit einer Flüssigkeit. Soll ein Verschwen-
ken des Gehäuses um eine im Bereich dessen Bodens
verlaufende Achse erfolgen, muss dann, wenn der Griff
breiter als der Schlitz ist, der Griff abgezogen werden.

All dies umgeht die Erfindung.

[0015] In Weiterbildung der Erfindung ist vorgesehen,
dass der Basiskörper einen von der Achse durchsetzten
den Ausschnitt begrenzenden ersten Abschnitt und ei-
nen in den Umfangsrandbereich des ersten Abschnitts
übergehenden den Ausschnitt umgebenden zweiten Ab-
schnitt aufweist, von dem die Handhabe ausgeht, wobei
die auf dem Bogen, insbesondere auf einem Kreisab-
schnitt, angeordneten Zähne von dem ersten Abschnitt
ausgehen bzw. diesen in einem Bereich begrenzen.
[0016] Somit geht der zweite Abschnitt von beiden Sei-
ten der bogenförmig verlaufenden Verzahnung aus, so
dass dieser Bereich eine besondere Stabilität erfährt.
[0017] Insbesondere weist der erste Abschnitt in
Draufsicht die Geometrie eines Kreisausschnitts, oder in
etwa die Geometrie eines Kreisausschnitts, also eine
kreisausschnittartige Geometrie, und bevorzugterweise
der zweite Abschnitt eine ringabschnittsförmige Geome-
trie auf.
[0018] Ferner ist nach einem besonderes hervorzuhe-
benden Vorschlag vorgesehen, dass in dem bodenfern-
liegenden Bereich des zweiten Abschnitts zumindest ei-
ne Mulde, vorzugsweise zwei Mulden ausgebildet sind,
die ein einfaches Erfassen des Hebelelements und Ver-
schwenken dieses dann ermöglicht, wenn das Gehäuse
geöffnet ist; denn in diesem Fall wird üblicherweise die
Handhabe abgedeckt, da das Gehäuse um eine Achse
schwenkbar ist, die im Bodenbereich von diesem ver-
läuft.
[0019] Insbesondere ist das Hebelelement entgegen
einer Federkraft in Richtung der Rückwandung des Ge-
häuses verschwenkbar ausgebildet, so dass die Hand-
habe, die sich somit im Bereich der Entnahmeöffnung
befindet, leicht erfassbar ist. Die Handhabe wird entge-
gen der Federkraft von der entnahmeöffnungsseitig ver-
laufenden Grundstellung in Richtung Rückwandung ver-
stellt.
[0020] Dabei ist insbesondere vorgesehen, dass die
Handhabe im Bereich einer Seitenwandung ver-
schwenkbar ist, so dass infolgedessen in der Bodenwan-
dung und parallel zu einer Seitenwandung und angren-
zend an dieser eine Längsaussparung vorgesehen ist,
die von der Handhabe oder einem von diesem ausge-

henden Abschnitt durchsetzt wird, oder über die Längs-
aussparung erfassbar ist.
[0021] Die Zähne des Hebelelements sollten perma-
nent mit dem Zahnrad in Eingriff stehen, so dass ein si-
cheres Drehen der Walze beim Verschwenken des He-
belelements erfolgt.
[0022] Hervorzuheben ist des Weiteren, dass in dem
Gehäuse ein schwenkbar gelagertes weiteres Hebelele-
ment gelagert ist, das zumindest einen ersten an der Pa-
pierbahnrolle anliegenden und in Richtung dieser kraft-
beaufschlagten ersten Schenkel und einen eine Kenn-
zeichnung aufweisenden zweiten Schenkel aufweist,
wobei die Kennzeichnung über eine Öffnung in dem Ge-
häuse, insbesondere in der Frontwandung, erfassbar ist.
[0023] Durch den Schenkel, der in Richtung der Pa-
pierbahnrolle kraftbeaufschlagt ist, wird sichergestellt,
dass dann, wenn mit großer Kraft ein Papierbahnab-
schnitt aus dem Gehäuse herausgezogen wird, ein un-
erwünschtes Nachdrehen der Rolle auf Grund der Träg-
heit unterbleibt. Gleichzeitig wird mittels des Hebelele-
ments der Verbrauch der Papierrolle angezeigt, und zwar
mittels des zweiten Schenkels, der z.B. als Markierung
eine Färbung aufweisen kann, wie Rot und Grün, so dass
rechtzeitig eine Papierrolle ausgetauscht werden kann.
[0024] Insbesondere ist vorgesehen, dass die Papier-
bahn zwischen der Walze und einem ersten Andrucke-
lement und einem in Richtung der Walze kraftbeauf-
schlagten zweiten Andruckelement geführt ist.
[0025] Bevorzugterweise ist die Trenneinrichtung im
Inneren der Walze schwenkbar gelagert und wirkt auf die
Papierbahn zwischen der ersten und zweiten Andruck-
rolle zum abschnittsweisen Durchtrennen der Papier-
bahn ein, also auf einen gespannten Abschnitt der Pa-
pierbahn.
[0026] Zum Verschwenken der Trenneinrichtung bzw.
deren Messer sieht die Erfindung vor, dass in dem Ge-
häuse ortsfest eine Exzenterbahn verläuft, in die zum
Verschwenken der Trenneinrichtung ein von dieser aus-
gehender Vorsprung, wie Rolle, eingreift.
[0027] Dabei ist die Exzenterbahn derart ausgebildet,
dass die Trenneinrichtung, d.h., dass deren Messer bzw.
Messerabschnitte, wie Zacken, in Richtung einer schlitz-
förmigen Öffnung in der Walze verschwenkt werden und
diese sodann durchdringen, wenn die Papierbahn auf
der Walze gespannt ist, also insbesondere dann, wenn
sich der Schlitz zwischen den zwei Andruckrollen befin-
det.
[0028] Ungeachtet dessen wird beim weiteren Ziehen
der Papierbahn diese weiter transportiert, da die Trenn-
einrichtung die Papierbahn nur abschnittsweise durch-
trennt, also quasi perforiert.
[0029] Das erfindungsgemäße Hebelelement wird ins-
besondere auch dann benutzt, wenn eine neue Papier-
rolle eingelegt und die Papierbahn in den Spalt zwischen
Andruckrolle und Walze einzufädeln ist.
[0030] Die Andruckrolle ist insbesondere schwim-
mend gelagert und in Richtung der Walze kraftbeauf-
schlagt.
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[0031] Von der Walze geht ein Federelement aus, das
ortsfest in dem Gehäuse fixiert ist. Dabei wirkt das Fe-
derelement derart, dass beim Herausziehen der Papier-
bahn so lange ein Spannen der Feder erfolgt, bis die
Papierbahn durchtrennt bzw. perforiert wird. Sodann er-
folgt ein Entspannen des Federelements und folglich ein
Drehen der Walze, so dass auch dann, wenn die Perfo-
ration durchtrennt ist, also der Papierbahnabschnitt von
der übrigen Papierbahn getrennt ist, ein Weitertransport
erfolgt.
[0032] Weitere Einzelheiten, Vorteile und Merkmale
der Erfindung ergeben sich nicht nur aus den Ansprü-
chen, den diesen zu entnehmenden Merkmalen - für sich
und/oder in Kombination -, sondern auch aus der nach-
folgenden Beschreibung eines der Zeichnung zu entneh-
menden bevorzugten Ausführungsbeispiels.
[0033] Es zeigen:

Fig. 1 eine Vorderansicht eines Handtuchspenders,

Fig. 2 einen Schnitt entlang der Linie H-H in Fig. 1,

Fig. 3 einen Schnitt entlang der Linie J-J in Fig. 1,

Fig. 4 eine Seitenansicht des Handtuchspenders ge-
mäß Fig. 1,

Fig. 5 einen Schnitt entlang der Linie A-A in Fig. 4,

Fig. 6 einen Schnitt entlang der Linie B-B in Fig. 5 und

Fig. 7 einen Schnitt entlang der Linie F-F in Fig. 5.

[0034] Anhand der Fig. wird eine erfindungsgemäß
ausgebildete Vorrichtung zum Ausgeben eines Papier-
bahnabschnitts einer von einer Papierbahnrolle abzieh-
baren Papierbahn beschrieben. Dabei wird auf die we-
sentlichen Merkmale der Erfindung eingegangen, ohne
dass sämtliche Details der Vorrichtung beschrieben wer-
den. Vielmehr können insoweit konstruktive Merkmale
benutzt werden, wie diese dem Stand der Technik zu
entnehmen sind, der sich auf Papiertuchspender be-
zieht. Beispielhaft ist auf die auf die Anmelderin zurück-
gehende DE 10 2017 110 517 A1 oder DE 198 20 978
A1 zu verweisen.
[0035] In Fig. 1 ist ein als die Vorrichtung zu bezeich-
nender Papiertuchspender 10 dargestellt, der ein Ge-
häuse 12 mit Seitenwandungen 14, 16, Kopfwandung
18, Bodenwandung 20, Stirnwandung 22 sowie Rück-
wandung 24 (Fig. 2) aufweist. Die Rückwandung 24 wird
z.B. an einer Raumwandung befestigt. Die quasi eine
Schale bildenden Seitenwandungen 14, 16, Bodenwan-
dung 20, Stirnwandung 22 und Kopfwandung 18 sind um
eine im Bodenbereich des Gehäuses 12 verlaufende
Achse 26 schwenkbar. Auch insoweit wird auf hinlänglich
bekannte Konstruktionen verwiesen.
[0036] Im bodenseitig verlaufenden Bereich der Front-
wandung 22 ist eine schlitzförmige Entnahmeöffnung 28

vorhanden, um einen nicht dargestellten Papierbahnab-
schnitt herausziehen und entnehmen zu können.
[0037] Wie sich aus den Schnittdarstellungen ergibt,
ist im Inneren des Gehäuses 12 eine Papierbahnrolle 30
drehbar gelagert. In dem Gehäuse 12 sind des Weiteren
eine Walze 32 sowie eine erste und eine zweite Andruck-
rolle 34, 36 gelagert (Fig. 7), um einen Papierbahnab-
schnitt durch die Spalte zwischen der ersten Andruckrolle
34 und der Walze 32 und sodann zwischen der zweiten
Andruckrolle 36 und der Walze 32 zu führen und zur Aus-
trittsöffnung 28 zu transportieren. Die Andruckrollen 34,
36 sind schwimmend gelagert und kraftbeaufschlagt in
Richtung der Walze 32, z.B. mittels nicht dargestellter
Federn wie Blattfedern. Die Oberfläche der Walze 32 ist
in bekannter Weise rutschhemmend ausgebildet und ins-
besondere gummiert.
[0038] Im Inneren der Walze 32 ist eine Trenneinrich-
tung 38 verschwenkbar angeordnet, die entlang einer
Geraden verlaufende V-förmig ausgebildete Zacken 31
aufweist. Dabei durchsetzen die Zacken 31 der Trenn-
einrichtung 38 einen Längsschlitz 40 in der Walze 32
dann, wenn sich der Schlitz 40 zwischen den Andruck-
rollen 34, 36 befindet. Ansonsten sind die Zacken 31 zur
Oberfläche der Walze 32 durch Verschwenken der Tren-
neinrichtung 38 zurückgezogen. Um das Verschwenken
zu ermöglichen, geht von der Trenneinrichtung 38 eine
über eine Stirnfläche der Walze 32 vorstehende von einer
Gleitrolle 42 umgebende Rolle 44 aus, die in einer Ex-
zenterbahn 46 geführt wird, die ortsfest in dem Gehäuse
12 angeordnet ist. Beim Drehen der Walze 32 wird ent-
sprechend die Rolle 44 zur Achse der Walze 32 verstellt,
um so ein Verschwenken der Trenneinrichtung 38 zu be-
wirken. Die Schwenkachse der Trenneinrichtung 38 ist
nicht dargestellt.
[0039] Um bei einem zu kräftigen Ziehen der Papier-
bahn ein unerwünschtes Nachdrehen der Rolle 30 aus-
zuschließen, wirkt auf die Oberfläche der Papierbahnrol-
le 30 ein Schenkel 48 eines Hebelelementes 50 (Fig. 2),
das in Richtung der Papierbahnrolle 30 kraftbeaufschlagt
ist und somit der Schenkel 48 kraftbeaufschlagt auf der
Papierbahnrolle 30 aufliegt. Der Schenkel 48 ist mit ei-
nem im Ausführungsbeispiel L-förmigen weiteren Schen-
kel 52 des Hebelelements 50 verbunden, z.B. über eine
die Schenkel 48, 52 verbindende Welle 54, um die das
Hebelelement 50 schwenkbar ist. Dabei verlaufen die
Schenkel 48, 52 mit Blick auf die Rückwandung 24 seit-
lich beabstandet zueinander, so dass der Schenkel 48
quasi mittig auf die Papierbahnrolle 30 einwirken kann
und der Schenkel 52 durch die Walze 32 nicht behindert
wird, wie die Fig. 3 klar ersichtlich macht.
[0040] Der L-förmig gebildete Schenkel 52 weist einen
freien Endschenkel 56 auf, der sich entlang Innenseite
der Frontwandung 22 des Gehäuses 12 im Bereich eines
Sichtfensters 58 erstreckt. In Abhängigkeit von dem
Durchmesser der Papierbahnrolle 30 wird das Hebele-
lement 50 in der zeichnerischen Darstellung gemäß Fig.
2 entgegen dem Uhrzeigersinn verschwenkt, so dass un-
terschiedliche Bereiche des freien Schenkels 56 über
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das Sichtfenster 58 sichtbar werden. Der Schenkel 56
ist mit Markierungen versehen, wie z.B. Färbungen, wie
Rot, Grün, um anzuzeigen, ob hinreichend viel an Pa-
pierbahn zur Verfügung steht (Grün-Anzeige) oder diese
zur Neige geht (Rot-Grün-Anzeige) oder verbraucht ist
(Rot-Anzeige).
[0041] Um ein unerwünschtes Zurückdrehen der Wal-
ze 32 auszuschließen, ist mit einem Ende der Welle 33
ein Klinkenrad 60 verbunden, das mit einem Klöppel 62
zusammenwirkt, der um eine ortsfest in dem Gehäuse
12 verlaufende Achse schwenkbar ist.
[0042] Das Klinkenrad 60 weist eine Zahnung auf, die
ein Drehen der Welle 33 der Walze 32 in Zugrichtung der
Papierbahn ermöglicht, jedoch nicht in entgegengesetz-
ter Richtung, da in diesem Fall der Klöppel 62 mit der
Zahnung des Klinkenrads 60 derart zusammenwirkt,
dass ein Drehen verhindert wird. Entsprechend weist das
Klinkenrad 60 eine Zahnung auf, wie diese der Fig. 3 zu
entnehmen ist. Im Ausführungsbeispiel wäre die Walze
32 in der zeichnerischen Darstellung der Fig. 2 und 3 im
Uhrzeigersinn drehbar, jedoch ein Drehen entgegen dem
Uhrzeigersinn nicht möglich.
[0043] Um eine neue Papierbahn zwischen den An-
druckrollen 34, 36 und der Walze 32 einfädeln zu können
oder im Falle, dass in der Entnahmeöffnung 28 ein Pa-
pierbahnabschnitt nicht greifbar ist, ist erfindungsgemäß
ein Hebelelement 64 um eine ortsfest im Gehäuse 12
verlaufende Achse 66 schwenkbar. Das Hebelelement
64 kann auch als Nothebel bezeichnet werden.
[0044] Das Hebelelement 64 weist einen Basiskörper
68 mit einem ersten Abschnitt 70 und einem zweiten Ab-
schnitt 72 auf. Der erste Abschnitt 70 des eine scheiben-
förmige Geometrie aufweisenden Basiskörpers 68 kann
eine kreisausschnittförmige Geometrie aufweisen, der
einen Ausschnitt oder Freiraum 74 mit einem Rand 76
bogen- oder kreisabschnittförmigen Verlaufs begrenzt,
der eine Verzahnung 78 aufweist, die mit einem sich in-
nerhalb des Ausschnitts 74 sich befindenden Zahnrad
78 mit Freilauf wechselwirkt. Der zweite Abschnitt 72
weist eine ringförmige Geometrie auf, die in etwa einem
Kreisbogenabschnitt folgt, und geht in die Randbereiche
des ersten Abschnitts 70 über. Der zweite Abschntit 72
endet zu beiden Seiten der Verzahnung 78. Hierdurch
erfährt der die Verzahnung 78 aufweisende Bereich des
Basiskörpers 68 eine hinreichende Stabilität, ungeachtet
einer leichten Bauweise.
[0045] Im Übrigen ist die Geometrie des scheibenför-
migen Basiskörpers 68 selbstverdeutlichend der Fig. 2
zu entnehmen.
[0046] Von dem zweiten Abschnitt 72 ragt ein über der
Bodenwandung 20 des Gehäuses 12 vorstehender Griff
80 als Handhabe ab, der einen senkrecht zur Rückwan-
dung 24 verlaufenden Schlitz beim Verschwenken des
Hebelelements 64 durchsetzt.
[0047] Das Hebelelement 64 ist über eine Feder 82 in
Richtung der Frontwandung 22 des Gehäuses 12 kraft-
beaufschlagt.
[0048] Das einen Freilauf aufweisende Zahnrad 79,

der ein Hülsenfreilauf sein kann, bewirkt dann, wenn das
Hebelelement 64 in der zeichnerischen Darstellung ge-
mäß Fig. 2 in Richtung der Rückwand 24 verschwenkt
wird, dass die Welle 33 der Walze 32 mitgedreht wird,
so dass ein Transport einer zwischen den Andruckrollen
34, 36 in der Walze 32 verlaufender Papierbahnabschnitt
transportiert wird. Nach Loslassen des Hebels 80 wird
das Hebelelement 64 in Richtung der Frontwandung 22
mittels der Feder 82 zurückverschwenkt, ohne dass das
sich drehende Zahnrad 79 die Welle mitnimmt. Ein Dre-
hen des Zahnrads 79 erfolgt auch dann nicht, wenn die
Welle 33 an sich, also ohne Betätigung des Hebelele-
ments 64 durch Ziehen eines an der Entnahmeöffnung
28 erfassbaren Papierbahnabschnitts gedreht wird.
[0049] Wie sich aus der zeichnerischen Darstellung
selbsterklärend ergibt, verläuft die Achse 66, um die das
Hebelelement 64 verschwenkbar ist, auf der Seite des
Zahnrads 79, die zu der Bodenwandung 20 abgewandt,
also fernliegend ist, folglich im Ausführungsbeispiel zwi-
schen der Papierbahnrolle 30 und dem Zahnrad 79. So-
mit kann bei geringem Schwenkweg des Hebelelements
64 eine große Anzahl von Zähnen der Verzahnung mit
dem Zahnrad 79 wechselwirken und somit die Walze 32
im erforderlichen Umfang gedreht werden, damit ein pro-
blemloses Einfädeln der Papierbahn und/oder ein Trans-
port der Papierbahn zur Entnahmeöffnung 82 erfolgen
kann.
[0050] Des Weiteren ist besonders hervorzuheben,
dass in der Umfangsfläche des Basiskörpers 68, und
zwar im Ausführungsbeispiel in einem Randbereich des
zweiten Abschnitts 72, zwei muldenartige Vertiefungen
84, 86 eingeformt sind. Dies ermöglicht, dass dann, wenn
das Gehäuse 12 geöffnet ist, das Hebelelement 64 ver-
schwenkt werden kann; denn bei geöffnetem Gehäuse
12, also dann, wenn die aus den Seiten-, Kopf-, Boden-
und Frontwandungen 14, 16, 18, 20, 22 bestehende Hau-
be um die Achse 26 verschwenkt ist, wird der Hebel 80
abgedeckt und somit nicht zugänglich.
[0051] Aus der Schnittdarstellung der Fig. 5 ergibt sich
ein weiteres Merkmal. So geht im Ausführungsbeispiel
von der linken Stirnseite der Walze 32 oder einem mit
diesem verbundenen Element und versetzt zur Welle 33
der Walze 32, um die sich diese dreht, eine Befestigung,
wie Vorsprung 35, für ein Federelement 37 aus, das mit
ihrem anderen Ende ortsfest in dem Gehäuse 12 fixiert
ist. Dabei ist der Vorsprung 35 derart zur Drehposition
der Walze 32 ausgerichtet, dass beim Drehen der Walze
32 bis zu der Position, in der der Schlitz 40 von der Tren-
neinreichung 38 durchsetzt wird, ein Spannen der Feder
37 erfolgt und beim Weiterdrehen der Walze 32 die Feder
37 sich zusammenziehen kann und somit die Walze 32
gedreht und die Papierbahn weiterhin transportiert wird.
Hierdurch ist sichergestellt, dass nach dem Abtrennen
des zu nutzenden Papierbahnabschnitts die Papierbahn
in einem Umfang weitergefördert wird, dass ein Rand-
bereich über die Entnahmeöffnung 28 erfassbar ist.
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Patentansprüche

1. Vorrichtung (10) zum Ausgeben eines Papierbahn-
abschnitts einer von einer Papierbahnrolle (30) ab-
ziehbaren Papierbahn, umfassend zumindest ein
Gehäuse (12) mit Front-, Kopf-, Boden-, Rück- und
Seitenwandungen (14, 16, 18, 20, 22, 24), wobei in
dem Gehäuse die Papierbahnrolle, eine Walze (32)
und vorzugsweise zumindest eine in Richtung der
Walze kraftbeaufschlagte Andruckrolle (34, 36) ge-
lagert sind, eine Trenneinrichtung (38) zum zumin-
dest bereichsweise Abtrennen des Papierabschnitts
von der Papierbahn, eine Entnahmeöffnung (28) zur
Entnahme des von Hand zu ergreifenden und abzu-
ziehenden Papierabschnitts sowie zur Erzielung ei-
nes Notvorschubs der Papierbahn ein mit der Walze
wechselwirkendes Hebelelement (64) mit Handha-
be (80), die vom Äußeren des Gehäuses zugänglich
ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Hebelelement (64) einen scheibenförmi-
gen Basiskörper aufweist, dass der Basiskörper (68)
um eine Achse (66) schwenkbar ist, die in dem Ge-
häuse (12) gelagert und auf entnahmeöffnungsfern-
liegender Seite der Walze (32) verläuft, dass der Ba-
siskörper einen Ausschnitt (74) aufweist, der auf ent-
nahmeöffnungsfernliegender Seite der Walze aus-
schnittseitig entlang eines Bogens verlaufende Zäh-
ne (78) aufweist, die mit einem einen Freilauf auf-
weisenden Zahnrad (79) wechselwirken, das mit der
Walze verbunden ist, und dass der Ausschnitt von
einem eine ringabschnittsförmige Geometrie auf-
weisenden Abschnitt (72) des Basiskörper begrenzt
ist, von dem die Handhabe (80) ausgeht, die die Bo-
denwandung (20) des Gehäuses (12) durschsetzt
oder über diese zugänglich ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Basiskörper (68) einen von dessen Achse
(66) durchsetzten den Ausschnitt (74) begrenzen-
den ersten Abschnitt (70) und den in den Umfangs-
randbereich des ersten Abschnitts übergehenden
den Ausschnitt umgebenden die ringabschnittsför-
mige Geometrie aufweisenden Abschnitt als zweiten
Abschnitt (72) aufweist, wobei die auf dem Bogen,
insbesondere auf einem Kreisabschnitt, angeordne-
ten Zähne (78) von dem insbesondere eine ge-
schlossene Fläche bildenden ersten Abschnitt aus-
gehen.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass in Draufsicht der erste Abschnitt (70) eine oder
in etwa eine Geometrie eines Kreisausschnitts auf-
weist.

4. Vorrichtung nach zumindest einem der vorherge-

henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Basiskörper (68), insbesondere in dessen
Umfangsfläche, zumindest eine Mulde (86, 80), vor-
zugsweise zwei Mulden, als Handhabungshilfe zum
Verschwenken des Hebelelements (64) bei geöffne-
tem Gehäuse (12) aufweist.

5. Vorrichtung nach zumindest einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass zur Erzielung des Notvorschubs das Hebele-
lement (64) entgegen einer Federkraft in Richtung
der Rückwandung (24) des Gehäuses (12) verstell-
bar bzw. verschwenkbar ausgebildet ist.

6. Vorrichtung nach zumindest einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Handhabe (80) eine in der Bodenwandung
(20) und parallel zu einer Seitenwandung (14) und
angrenzend an dieser verlaufende Längsausspa-
rung durchsetzt oder über diese zugänglich ist.

7. Vorrichtung nach zumindest einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Zähne (76) des Hebelelements (64) per-
manent mit dem Zahnrad (79) in Eingriff stehen.

8. Vorrichtung nach zumindest einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass in dem Gehäuse (12) ein schwenkbar gelager-
tes weiteres Hebelelement (50) gelagert ist, das zu-
mindest einen ersten an der Papierbahnrolle anlie-
genden und in Richtung dieser kraftbeaufschlagten
ersten Schenkel (48) und einen eine Kennzeichnung
aufweisenden zweiten Schenkel (56) aufweist, wo-
bei die Kennzeichnung über eine Öffnung (58) in
dem Gehäuse (12), insbesondere in der Frontwan-
dung (22), erfassbar ist.

9. Vorrichtung nach zumindest einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Papierbahn zwischen der Walze (32) und
einem ersten Andruckelement (34) und einem in
Richtung der Walze kraftbeaufschlagten zweiten An-
druckelement (36) geführt ist.

10. Vorrichtung nach zumindest einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Zahnrad (79) einen Hülsenfreilauf aufweist
oder als solcher ausgebildet ist.

11. Vorrichtung nach zumindest einem der vorherge-
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henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Trenneinrichtung (38) im Inneren der Walze
(32) schwenkbar gelagert ist und auf die Papierbahn
zwischen der ersten und zweiten Andruckrolle (34,
36) zum abschnittsweisen Durchtrennen der Papier-
bahn einwirkt.

12. Vorrichtung nach zumindest einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass in dem Gehäuse (12) ortsfest eine Exzenter-
bahn (46) verläuft, in die zum Verschwenken der
Trenneinrichtung (38) ein von dieser ausgehender
Vorsprung (44), wie Rolle, eingreift.

13. Vorrichtung nach zumindest einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Walze (32) zumindest bereichsweise als
Hohlwalze ausgebildet ist und eine rutschhemmen-
de Oberfläche, wie gummierte Gummioberfläche,
aufweist.
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